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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und 

Gleichstellung 

06.06.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Jugendhilfeausschuss 07.06.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit 

und Ortsteile 

12.06.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Bildung und Sport 13.06.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 27.06.2018 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

1. Die Anlage 1 der Drucksache 0839/18, Integrationskonzept der Landeshauptstadt Erfurt, 

wird wie folgt geändert:   

 

Unter 12. Politische Partizipation - Empfehlungen - S. 42, Zeile 9, Neufassung des 2. 

Anstriches und ersetzen durch folgende Fassung:  

 

„Entwicklung einer Konzeption zum Ausbau integrationsbezogener Zusammenarbeit der 

Stadt Erfurt, in der die aktive Mitgestaltung insbesondere von Menschen mit 

Migrationshintergrund und weiteren Akteuren der Zivilgesellschaft aktiv ermöglicht 

wird.“ 

 

 

2. Die Drucksache 1203/18, Antrag der Fraktionen SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zur DS 0893/18 - Integrationskonzept der Landeshauptstadt Erfurt, wird in ihrem 12. 

Beschlusspunkt wie folgt ergänzt:  

 

"- Das Land Thüringen erstattet den Kommunen und kreisfreien Städten gemäß der 

FlüKEVo die Kosten für die Sozialbetreuung von Geflüchteten. Für 75 Geflüchtete gibt es 

eine VbE für Sozialbetreuung, die in Erfurt an die Caritas übertragen wurde. Hinzu kommen 

  

 

Fraktionen SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN 

    

Titel der Drucksache: 

2. Antrag der Fraktionen SPD, DIE LINKE., 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur DS 0893/18 - 

Integrationskonzept der Landeshauptstadt 

Erfurt 
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 Ä./E.-Antrag  

zur DS-Nr.: 0839/18 
 

Stadtrat öffentlich 
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zusätzliche Landesmittel über das Integrationskonzept für die Betreuung und 

Asylverfahrenberatung von Betroffenen. Sobald den Asylsuchenden ein Schutzstatus 

gewährt wird, geht die Zuständigkeit für ihre Beratung auf die vom Bund finanzierte 

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) und die Jugendmigrationsdienste 

(JMD) sowie die nach der „Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung 

von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen“ geförderten Angebote über" 

 

 

Begründung: 

 

mündlich 

 

 

 

 

 

06.06.2018, gez. i.A. Arand  06.06.2018, gez. i.A. Kleimenhagen 

Datum, Unterschrift  Fraktion SPD  Datum, Unterschrift  Fraktion DIE LINKE 

 

 

06.06.2018, gez. i.A. Büchner   

Datum, Unterschrift Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
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